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(57) Hauptanspruch: Strahlungsemittierende Vorrichtung
(10) mit einem optoelektronischen Halbleiterbauelement (1)
und mit zumindest einem optischen Element (2, 2a, 2b), wo-
bei
- das optische Element (2, 2a, 2b) dem Halbleiterbauelement
(1) in Abstrahlrichtung nachgeordnet ist,
- das optische Element (2, 2a, 2b) an dem Halbleiterbauele-
ment (1) mit einer Klammer (3) mechanisch befestigt ist,
- die Klammer (3) auf einer dem optischen Element (2, 2a,
2b) gegenüberliegenden Seite des Halbleiterbauelements
(1) zum Befestigen untergehakt ist, und
- zwischen dem Halbleiterbauelement (1) und dem optischen
Element (2, 2a, 2b) ein Träger (4) angeordnet ist, der zusam-
men mit dem optischen Element (2, 2a, 2b) mit der Klammer
(3) an dem Halbleiterbauelement (1) mechanisch befestigt
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine strah-
lungsemittierende Vorrichtung mit einem Halbleiter-
bauelement und einem optischen Element. Weiter
betrifft die vorliegende Erfindung ein Herstellungsver-
fahren für eine derartige Vorrichtung.

[0002] Die US 2010 / 0 002 450 A1 betrifft ein LED-
Modul mit einem auf einem Substrat montierten LED-
Chip, einer Linse und einem Metallhalter, der die Lin-
se mechanisch hält und auf das Substrat gelötet wird.

[0003] Die DE 690 00 387 T2 betrifft Anordnungen
zum Montieren von lichtemittierenden Dioden (LEDs)
auf Leiterplatten, die die Auflöttechnologie anwen-
den.

[0004] Die US 4 890 296 A betrifft ein Gehäuse für ei-
nen Ausgangskoppler eines Lasers, das einen läng-
lichen Körper mit einer sich in Längsrichtung erstre-
ckenden Bohrung und eine Kappe mit einer Öffnung
umfasst. Der Körper und die Kappe sind so konfigu-
riert, dass sie zusammenschnappen, um eine stabile
Ausrichtung des Ausgangskopplers in axialer Bezie-
hung zur Bohrung des länglichen Körpers aufrecht-
zuerhalten.

[0005] Die US 5 394 430 A betrifft ein Lasermodul mit
einem hohlen, zylindrischen Gehäuse mit einem ko-
nisch zulaufenden Laserstrahl-Emissionsloch an ei-
nem Ende und einem Innengewinde an einem gegen-
überliegenden Ende. Eine Linse ist im Inneren des
Gehäuses montiert und zwischen einem Polsterring
und einem Lokalisierungsring. Eine Basis mit einem
Außengewinde ist in das Innengewinde am Gehäuse
eingeschraubt.

[0006] Die US 2006 / 0 203 476 A1 betrifft eine Lam-
pe aus einem oberen Abschnitt, der an einem unte-
ren Abschnitt befestigt ist. Der obere Abschnitt hat
ein oder mehrere Elemente, die relativ zum Basisab-
schnitt axial beweglich sind, um das Licht zu fokus-
sieren.

[0007] Die US 2002 / 0 034 076 A1 betrifft eine
Leuchte für einen Fahrzeuginnenraum mit einer in
einem Leuchtengehäuse angeordneten Lichtquelle
und einer die Gehäuseöffnung abdeckenden Linse,
die in Richtung der Lichtemission vor der Lichtquelle
angeordnet ist.

[0008] Bei einer Kombination von optoelektroni-
schen Halbleiterbauelementen mit nachgeordneten
optischen Elementen, wie beispielsweise Linsen oder
Filter, kommen verschiedene Materialien der einzel-
nen Komponenten zum Einsatz, wie beispielswei-
se Kunststoffe und Metalle. Hierbei sind nicht im-
mer Klebstoffe verfügbar, die diese verschiedenen
Materialien unter extremen Umweltbedingungen wie

beispielsweise unter extremen Temperaturen und/
oder Feuchtigkeit zuverlässig verbinden. Insbeson-
dere können unterschiedliche Temperaturausdeh-
nungskoeffizienten der unterschiedlichen Materiali-
en der einzelnen Komponenten die klebstoffhaltige
Verbindung belasten. Zudem können Ausgasungen
aus den Klebstoffen die Lebensdauer einer derarti-
gen Vorrichtung und/oder der einzelnen Komponen-
ten der Vorrichtung negativ beeinflussen. Auch bei
dem Zusammenfügen der unterschiedlichen Kompo-
nenten können aufgrund von speziellen Empfindlich-
keiten der einzelnen Komponenten Beschädigungen
an diesen auftreten. Zum Beispiel sind Komponenten
aus Kunststoff empfindlich gegenüber hohen Tempe-
raturen.

[0009] Als Fügeprozesse verschiedener Komponen-
ten sind unter anderem Klebungen mit den oben
genannten Nachteilen sowie Schweißen wie bei-
spielsweise Ultraschallschweißen bei Kunststoffkom-
ponenten möglich. Alternativ zum Verbinden mehre-
rer oder zweier Komponenten einer Vorrichtung ist
eine Presspassung mit den entsprechend notwendi-
gen engen Toleranzen der einzelnen Komponenten
möglich.

[0010] Es ist Aufgabe der vorliegenden Anmeldung,
eine Vorrichtung anzugeben, die sich durch eine al-
ternative Verbindung zweier oder mehrerer Kompo-
nenten der Vorrichtung auszeichnet. Weiter ist es
Aufgabe der vorliegenden Anmeldung, ein verein-
fachte beziehungsweise verbessertes Verfahren zum
Herstellen einer derartigen Vorrichtung anzugeben.

[0011] Diese Aufgaben werden durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Weiter werden diese Aufgaben durch ein Herstel-
lungsverfahren einer derartigen Vorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Vorrichtung und des Herstel-
lungsverfahrens sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.

[0012] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
umfasst die strahlungsemittierende Vorrichtung ein
optoelektronisches Halbleiterbauelement und zumin-
dest ein optisches Element. Das optische Element ist
dem Halbleiterbauelement in Abstrahlrichtung nach-
geordnet. Zudem ist das optische Element an dem
Halbleiterbauelement mit einer Klammer mechanisch
befestigt.

[0013] Das Halbleiterbauelement ist vorzugsweise
ein strahlungsemittierendes Bauelement, das eine
Abstrahlrichtung aufweist. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass das Halbleiterbauelement den größten
Teil der erzeugten Strahlung in eine Richtung emit-
tiert. In dieser Richtung ist dem Halbleiterbauelement
das optische Element nachgeordnet, sodass die von
dem Halbleiterbauelement emittierte Strahlung durch
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das optische Element hindurchtritt, bevor es die Vor-
richtung verlässt.

[0014] Unter einem optischen Element ist insbeson-
dere jedes Element zu verstehen, das geeignet ist,
die von dem Halbleiterbauelement emittierte Strah-
lung zu beeinflussen. Beispielsweise ist das opti-
sche Element geeignet, die Strahlungsrichtung der
von dem Bauelement emittierten Strahlung zu ver-
ändern beziehungsweise abzulenken. Alternativ oder
zusätzlich kann das optische Element die Wellenlän-
ge der von dem Bauelement emittierten Strahlung be-
einflussen. Beispielsweise ist das optische Element
eine Linse, ein Filter, ein Konversionselement und/
oder ein Diffusorelement.

[0015] Das optische Element und das Halbleiterbau-
element sind mit der Klammer mechanisch miteinan-
der verbunden. Beispielsweise ist das optische Ele-
ment mit der Klammer auf dem Halbleiterbauelement
montiert. Vorteilhafterweise können dadurch mit ei-
nem einzigen Prozessschritt durch Aufsetzen der
Klammer die Komponenten der Vorrichtung, also das
optische Element und das Halbleiterbauelement, mit-
einander verbunden werden. Klebstoffe zum Verbin-
den der einzelnen Komponenten sind so vorteilhaf-
terweise nicht notwendig, sodass extreme Umwelt-
bedingungen wie beispielsweise extreme Tempera-
turen und Feuchte keinen Einfluss auf die Qualität der
Verbindung der Komponenten der Vorrichtung ha-
ben. Auch weitere Prozessschritte wie beispielsweise
ein Löten der Vorrichtung auf eine Leiterplatte wirken
sich nicht negativ auf die Qualität der Verbindung der
einzelnen Komponenten aus.

[0016] Vorteilhafterweise kann mittels der Klammer
eine Verbindung der einzelnen Komponenten der
Vorrichtung gewährleistet werden, bei denen ver-
schiedene Materialien nicht starr miteinander verbun-
den sind, sodass es bei verschiedenen Tempera-
turausdehnungskoeffizienten der Komponenten nicht
zu Verspannungen und im Extremfall zur Lösung
der Verbindung kommt. Mit Vorteil kann im Gegen-
satz zu beispielsweise Klebeverbindungen die Ver-
bindung mittels der Klammer ohne aufwändige Pro-
zesskontrollen erfolgen. Eine Kontrolle beispielswei-
se der Klebstoffmenge oder Aushärtbedingungen der
Klebeverbindung, sodass eine zuverlässige Verbin-
dung gewährleistet werden kann, ist vorliegend mit
Vorteil nicht zwangsläufig notwendig. Weiter vorteil-
haft ist, dass die Klammer sich rückstandsfrei entfer-
nen lässt, sodass etwaige Rework-Prozesse verein-
facht durchführbar sind.

[0017] Unter einer Klammer ist insbesondere ein
mechanisches Befestigungs- beziehungsweise Ver-
bindungselement zu verstehen, das zwei oder mehr
Komponenten durch Klemmen miteinander verbin-
det. Beispielsweise ist die Klammer hierzu im We-
sentlichen U-förmig ausgebildet, wobei zwischen der

U-Form die einzelnen Komponenten eingeklemmt
werden, wodurch eine mechanische lösbare Verbin-
dung erzeugt wird. Die Klammer ist vorzugsweise aus
Federstahl gebildet.

[0018] Das Halbleiterbauelement ist ein optoelektro-
nisches Bauelement, das die Umwandlung von elek-
trisch erzeugten Daten oder Energien in Lichtemis-
sion ermöglicht oder umgekehrt. Das Halbleiterbau-
element weist zumindest einen optoelektronischen
Halbleiterchip auf, vorzugsweise einen strahlungse-
mittierenden Halbleiterchip. Der Halbleiterchip ist vor-
zugsweise eine LED (lichtemittierende Diode) oder
eine Laserdiode.

[0019] Das Halbleiterbauelement kann weitere Kom-
ponenten aufweisen, wie beispielsweise ein Gehäu-
se oder ein Trägersubstrat, auf dem der Halbleiter-
chip elektrisch und mechanisch montiert ist. Das Ge-
häuse ist beispielsweise ein Premold-Gehäuse, in
dem ein Leadframe zum elektrischen Kontaktieren
des Halbleiterchips integriert ist.

[0020] Der Halbleiterchip des Halbleiterbauelements
weist einen Halbleiterschichtenstapel auf, in dem ei-
ne aktive Schicht zur Strahlungserzeugung enthal-
ten ist. Hierzu enthält die aktive Schicht vorzugs-
weise einen pn-Übergang, eine Doppelheterostruk-
tur, eine Einfachquantentopfstruktur (SQW, single
quantum well) oder eine Mehrfachquantentopfstruk-
tur (MQW, multi quantum well) zur Strahlungserzeu-
gung. Die Bezeichnung Quantentopfstruktur entfal-
tet hierbei keine Bedeutung hinsichtlich der Dimen-
sionalität der Quantisierung. Sie umfasst unter an-
derem Quantentröge, Quantendrähte und Quanten-
punkte und jede Kombination dieser Strukturen.

[0021] Der Halbleiterschichtenstapel des Halbleiter-
chips enthält vorzugsweise ein III/V-Halbleiterma-
terial. III/V-Halbleitermaterialien sind insbesondere
zur Strahlungserzeugung im ultravioletten, über den
sichtbaren bis in den infraroten Spektralbereich be-
sonders geeignet.

[0022] Zwischen dem Halbleiterbauelement und
dem optischen Element ist ein Träger angeordnet,
der zusammen mit dem optischen Element mit der
Klammer an dem Halbleiterbauelement mechanisch
befestigt ist. Der Träger dient demnach als Träger für
das optische Element. Das optische Element ist da-
bei zusammen mit dem Träger mittels der Klammer
mit dem Halbleiterbauelement verbunden, beispiels-
weise mit dem Gehäuse des Halbleiterbauelements.
Der Träger ist dabei vorzugsweise derart ausgebil-
det, dass ein gewünschter Abstand zwischen Halblei-
terbauelement und optischem Element erzeugt wird.
Der erwünschte Abstand ist beispielsweise abhängig
von der Abstrahlcharakteristik des Halbleiterbauele-
ments und von der optischen Wirkung des optischen
Elements.
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[0023] Zum Verbinden des Halbleiterbauelements,
des optischen Elements und des Trägers ist die
Klammer um alle drei Komponenten geführt und hakt
diese miteinander unter, sodass eine mechanische
Befestigung beziehungsweise Verbindung dieser drei
Komponenten entsteht. Beispielsweise ist die Klam-
mer hierzu an seitlichen Bereichen des optischen Ele-
ments, des Trägers und des Halbleiterbauelements
geführt und hakt sowohl an einer von dem optischen
Element gegenüberliegenden Seite des Halbleiter-
bauelements und an einer von dem Halbleiterbauele-
ment gegenüberliegenden Seite des optischen Ele-
ments unter.

[0024] Die Klammer ist zumindest auf einer dem op-
tischen Element gegenüberliegenden Seite des Halb-
leiterbauelements zum Befestigen untergehakt. Die
Klammer ist also zumindest seitlich des Halbleiter-
bauelements und zumindest bereichsweise auf der
dem optischen Element gegenüberliegenden Seite
des Halbleiterbauelements geführt.

[0025] Vorzugsweise ist eine derartige Führung
auch auf Seiten des optischen Elements vorgesehen,
sodass die Klammer zusätzlich an einer dem Halb-
leiterbauelement gegenüberliegenden Seite des op-
tischen Elements und an einem seitlichen Bereich
des optischen Elements geführt ist. Dadurch ermög-
licht sich eine mechanische Befestigung der einzel-
nen Komponenten zwischen den untergehakten Be-
reichen der Klammer.

[0026] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist die Klammer in Abstrahlrichtung des Halbleiter-
bauelements eine Öffnung für den Strahlungsaustritt
auf. Durch die Öffnung kann vorteilhafterweise ge-
währleistet werden, dass die Klammer die Abstrahl-
charakteristik der Vorrichtung nicht oder zumindest
nicht merklich beeinflusst. Die von dem Halbleiter-
bauelement emittierte und durch das optische Ele-
ment durchtretende Strahlung kann dabei mit Vorteil
ohne Beeinflussung der Klammer durch die Öffnung
der Klammer austreten.

[0027] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist
dem Halbleiterbauelement in Abstrahlrichtung eine
Mehrzahl von optischen Elementen nachgeordnet,
die übereinander gestapelt sind und mit der Klammer
an dem Halbleiterbauelement mechanisch befestigt
sind. Die Vorrichtung weist demnach eine Mehrzahl
von hintereinander angeordneten optischen Elemen-
ten auf, die alle mitsamt einer einzigen Klammer am
Halbleiterbauelement befestigt sind. Mit nur einem
einzigen Prozessschritt des Aufsetzens der Klammer
auf die Komponenten können so beliebig viele Kom-
ponenten mit dem Halbleiterbauelement einfach und
schnell verbunden werden.

[0028] Zwischen den einzelnen optischen Elemen-
ten können dabei weitere Träger angeordnet sein.

Beispielsweise ist auf dem Träger für das erste opti-
sche Element ein weiterer Träger aufgesetzt, der als
Träger für das zweite optische Element dient und zu-
dem mit Vorteil das erste optische Element in sei-
ner Position fixiert. Entsprechend dienen die weiteren
Träger für die weiteren Komponenten als Träger die-
ser weiteren Komponenten beziehungsweise zum Fi-
xieren der benachbarten unteren Komponenten.

[0029] Alternativ kann die Mehrzahl von optischen
Elementen über den Träger gemeinsam an dem
Halbleiterbauelement angeordnet sein. In diesem
Fall weist die Vorrichtung lediglich einen gemeinsa-
men Träger auf, über den die optischen Elemente ge-
meinsam verbaut sind. Beispielsweise sind hierzu an
den optischen Elementen jeweils Strukturen vorgese-
hen, die jeweils das benachbarte optische Element in
seiner Position fixieren.

[0030] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weisen der oder die Träger Strukturen zum Führen
der Klammer auf. Dadurch kann vorteilhafterweise
das Aufsetzen der Klammer auf das oder die opti-
schen Elemente, auf den oder die Träger und/oder
auf das Halbleiterbauelement erleichtert werden. Die
Strukturen sind dabei derart ausgebildet, dass sie
die Klammer führen, sodass die gewünschte Verbin-
dung zwischen dem Halbleiterbauelement und den
weiteren Komponenten gewährleistet wird. Zusätz-
lich können diese Strukturen dazu vorgesehen sein,
die Klammer beim Aufsetzen auf die einzelnen Kom-
ponenten der Vorrichtung zu spreizen.

[0031] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist
zwischen zumindest zwei Komponenten der Vorrich-
tung zumindest ein elastisches Element angeordnet.
Insbesondere unterliegen alle Komponenten der Vor-
richtung Fertigungstoleranzen. Dementsprechend ist
vorgesehen, die Klammer in ihrer Dimension der-
art groß genug auszulegen, dass diese bei den je-
weils größten Toleranzen der Komponenten noch ei-
ne mechanische Befestigung und Verbindung, insbe-
sondere ein Klemmen der einzelnen Komponenten,
gewährleistet. Dadurch kann jedoch bei den jeweils
kleinsten Toleranzen der Komponenten eine uner-
wünschte Beweglichkeit zwischen den verschiede-
nen Komponenten auftreten. Diese eventuell unge-
wollte Beweglichkeit kann durch das elastische Ele-
ment ausgeglichen werden. Beispielsweise ist das
elastische Element ein O-Ring. O-Ringe sind vor-
zugsweise ringförmige Dichtungselemente, die auf-
grund ihres elastischen Materials derartige Spielräu-
me und Beweglichkeiten zwischen den Komponen-
ten ausgleichen beziehungsweise anpassen können.

[0032] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist ein Verfahren zum Herstellen einer strahlungs-
emittierenden Vorrichtung, die ein optoelektronisches
Halbleiterbauelement und zumindest ein optisches
Element umfasst, folgende Verfahrensschritte auf:



DE 10 2012 103 633 B4    2020.08.27

5/12

A) Bereitstellen des Halbleiterbauelements,

B) Nachordnen des optischen Elements dem
Halbleiterbauelement in Abstrahlrichtung, und

C) mechanisches Befestigen des optischen Ele-
ments an dem Halbleiterbauelement mit einer
Klammer.

[0033] Die in Verbindung mit der Vorrichtung an-
geführten Ausführungsbeispiele und Vorteile finden
auch in Zusammenhang mit dem Herstellungsverfah-
ren Anwendung und umgekehrt.

[0034] Mit dem vorliegenden Herstellungsverfahren
können vorteilhafterweise mit einem einzigen Pro-
zessschritt des Aufsetzens der Klammer beliebig vie-
le Komponenten mit dem Halbleiterbauelement me-
chanisch verbunden werden. Dabei kann eine flexible
Verbindung der einzelnen Komponenten gewährleis-
tet werden. Umwelteinflüsse und Einflüsse aus wei-
teren Prozessschritten wirken sich vorteilhafterweise
nicht negativ auf die Qualität der Klammerverbindung
aus. Eine aufwändige Prozesskontrolle der mecha-
nischen Verbindung ist mit Vorteil nicht notwendig.
Zudem ist ein rückstandsfreies Entfernen der Klam-
mer möglich, sodass etwaige Rework-Prozesse ver-
einfacht durchführbar sind.

[0035] Vor dem Verfahrensschritt B) wird ein Träger
zum Tragen des optischen Elements auf das Halb-
leiterbauelement aufgesetzt. Der Träger dient insbe-
sondere als Träger für das optische Element. Die
Klammer verbindet im Verfahrensschritt C) anschlie-
ßend das optische Element, den Träger und das
Halbleiterbauelement mechanisch miteinander.

[0036] Die Klammer wird von Seiten des optischen
Elements auf dieses aufgesetzt, entlang des Trägers
und/oder des Halbleiterbauelements geführt und auf
der von dem optischen Element gegenüberliegenden
Seite des Halbleiterbauelements untergehakt. Da-
durch kann vorteilhafterweise die mechanische Be-
festigung der einzelnen Komponenten der Vorrich-
tung miteinander gewährleistet werden.

[0037] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
wird im Verfahrensschritt B) dem Halbleiterbauele-
ment in Abstrahlrichtung eine Mehrzahl von opti-
schen Elementen nachgeordnet. In diesem Fall wird
eine Mehrzahl von optischen Komponenten über den
Halbleiterbauelement gestapelt und mittels der ge-
meinsamen Klammer miteinander mechanisch ver-
bunden beziehungsweise aneinander befestigt. Vor-
teilhafterweise ist hierbei auf dem Träger für das erste
optische Element ein weiterer Träger für ein weiteres
optisches Element aufgesetzt, das zudem das erste
optische Element in seiner Position fixiert. Entspre-
chend können weitere optische Elemente und Träger
über diesen ersten optischen Komponenten angeord-
net und fixiert werden.

[0038] Alternativ werden die Mehrzahl von optischen
Elementen über einen gemeinsamen Träger an dem
Halbleiterbauelement angeordnet und zueinander fi-
xiert.

[0039] Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den im Fol-
genden in Verbindung mit den Fig. 1 bis Fig. 5 be-
schriebenen Ausführungsbeispielen. Es zeigen:

Fig. 1A, Fig. 2A, Fig. 3A, Fig. 4A, Fig. 5A
jeweils einen schematischen Querschnitt eines
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung, und

Fig. 1B, Fig. 2B, Fig. 3B, Fig. 4B, Fig. 5B je-
weils eine schematische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung der Fig. 1A, Fig. 2A, Fig. 3A, Fig. 4A,
Fig. 5A.

[0040] In den Figuren können gleiche oder gleich
wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen sein. Die dargestellten Be-
standteile und deren Größenverhältnisse untereinan-
der sind nicht als maßstabsgerecht anzusehen. Viel-
mehr können einzelne Bestandteile wie beispielswei-
se Schichten, Strukturen, Komponenten und Berei-
che zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum bes-
seren Verständnis übertrieben dick oder groß dimen-
sioniert dargestellt sein.

[0041] In Fig. 1A ist eine strahlungsemittierende
Vorrichtung 10 dargestellt, die ein optoelektronisches
Halbleiterbauelement 1 und ein optisches Element
2 umfasst. Das Halbleiterbauelement 1 weist einen
strahlungsemittierenden Halbleiterchip 1a, ein Pre-
mold-Gehäuse 1b und eine Leiterplatte zur elek-
trischen Kontaktierung des Halbleiterchips auf. Der
Halbleiterchip 1a ist beispielsweise eine LED oder ein
Laser. Die Leiterplatte 1c dient zur externen elektri-
schen Kontaktierung des Halbleiterchips 1a. Das Ge-
häuse 1b umschließt bereichsweise die Leiterplatte
1c. Insbesondere vergießt das Premold-Gehäuse die
Leiterplatte 1c bereichsweise.

[0042] Dem Halbleiterbauelement 1 ist in Abstrahl-
richtung das optische Element 2 nachgeordnet. Ins-
besondere emittiert der Halbleiterchip 1a im Betrieb
eine Strahlung, die vor Austritt aus dem Halbleiter-
bauelement 1 durch das optische Element 2 hin-
durchtritt und dort beeinflusst wird. Beispielsweise ist
das optische Element 2 eine Linse oder ein Filter.

[0043] Das optische Element 2 ist über einen Träger
4 an dem Gehäuse 1b des Halbleiterbauelements 1
angeordnet. Der Träger 4 ist auf das Gehäuse des
Halbleiterbauelements aufgesetzt. Dabei umschließt
der Träger 4 den Halbleiterchip 1a vollumlaufend. Im
Bereich des optischen Elements 2 weist der Träger
4 eine Aussparung auf, sodass die von dem Halb-
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leiterchip 1a emittierte Strahlung durch das optische
Element 2 hindurchtreten kann, ohne dabei von dem
Träger 4 behindert beziehungsweise beeinflusst zu
werden.

[0044] Das optische Element 2 ist zusammen mit
dem Träger 4 mit Hilfe einer Klammer 3 mit dem
Gehäuse 1b des Halbleiterbauelements verbunden.
Insbesondere ist das optische Element 2 an dem
Halbleiterbauelement 1 mit der Klammer 3 mecha-
nisch befestigt. Zur mechanischen Befestigung wird
die Klammer von Seiten des optischen Elements 2
auf die Vorrichtung aufgesetzt und entlang des Trä-
gers 4 geführt, bis die Klammer 3 unter dem Gehäuse
1b des Halbleiterbauelements 1 unterhakt. Die Klam-
mer ist hierzu beispielsweise im Querschnitt U-förmig
ausgebildet und hakt sowohl an der Seite des opti-
schen Elements 2 als auch an der Seite des Halblei-
terbauelements 1 unter, sodass die einzelnen Kom-
ponenten der Vorrichtung 10 zwischen den unterge-
hakten Bereichen der Klammer 3 angeordnet und so
geklemmt sind.

[0045] In Abstrahlrichtung des Halbleiterbauele-
ments 1 weist die Klammer eine Öffnung 3a für den
Strahlungsaustritt auf. Dadurch behindert die Klam-
mer 3 mit Vorteil die Abstrahlcharakteristik der Vor-
richtung 10 nicht. Vorzugsweise weist die Klammer
3 auch auf Seiten des Halbleiterbauelements 1 eine
Öffnung auf, durch die die Leiterplatte 1c zur exter-
nen elektrischen Kontaktierung geführt ist. Die Klam-
mer 3 ist in diesem Fall demnach als Hohlkörper aus-
gebildet, der an zwei sich gegenüberliegenden Sei-
ten jeweils eine Öffnung aufweist.

[0046] Durch die Klammer können vorteilhafterwei-
se in einem einzigen Prozessschritt, nämlich mit dem
Aufsetzen der Klammer, beliebig viele Komponenten
der Vorrichtung mit dem Halbleiterbauelement 1 ver-
bunden werden. Hierbei kommen vorteilhafterweise
keine Klebstoffe zum Einsatz, sodass Umweltbedin-
gungen keinen Einfluss auf die Qualität der Verbin-
dung der einzelnen Komponenten haben. Auch wei-
tere Prozesse, wie beispielsweise das Löten der Vor-
richtung auf eine Leiterplatte, wirkt sich nicht nega-
tiv auf die Qualität der Verbindung der Komponen-
ten aus. Zudem werden mit Vorteil die Komponenten
der Vorrichtung 10, insbesondere deren verschiede-
nen Materialien, flexibel und nicht starr miteinander
verbunden, sodass es bei verschiedenen Tempera-
turausdehnungskoeffizienten vorteilhafterweise nicht
zu Verspannungen und dadurch im Extremfall zum
Lösen der Verbindung der Komponenten kommt. Mit
Vorteil ist zudem eine aufwändige Prozesskontrol-
le der Klammerverbindung der Komponenten nicht
notwendig. Des Weiteren kann die Klammer 3 rück-
standsfrei entfernt werden, sodass etwaige Rework-
Prozesse vereinfacht durchgeführt werden können.

[0047] Die Klammer 3 ist beispielsweise aus Feder-
stahl und ermöglicht eine vorteilhafte Verbindung der
einzelnen Komponenten der Vorrichtung.

[0048] In Fig. 1B ist eine Queransicht der Vorrich-
tung 10 des Ausführungsbeispiels der Fig. 1A dar-
gestellt. Es ist gezeigt, dass die Klammer 3 den Trä-
ger 4 bis auf die Öffnung der Klammer, in der das
optische Element 2 angeordnet ist, im Wesentlichen
vollumfänglich umgibt beziehungsweise umschließt.
Am Gehäuse 1b des Halbleiterbauelements hakt die
Klammer 3 bereichsweise unter, sodass eine mecha-
nische Verbindung mittels Klemmens gewährleistet
wird.

[0049] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 1B mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1A
im Wesentlichen überein.

[0050] Die Vorrichtung 10 der Fig. 2A unterschei-
det sich von der Vorrichtung der Fig. 1A dadurch,
dass dem Halbleiterbauelement 1 in Abstrahlrichtung
zwei optische Elemente 2a, 2b nachgeordnet sind,
die übereinander gestapelt sind. Beispielsweise ist
das erste optische Element 2a eine Linse und das
zweite optische Element 2b ein Filterelement.

[0051] Die optischen Elementen 2a, 2b sind gemein-
sam mit der Klammer 3 mechanisch an dem Halblei-
terbauelement 1 befestigt. Hierzu finden zwei vonein-
ander unabhängige Träger 4a, 4b Verwendung. Auf
dem Gehäuse 1b des Halbleiterbauelements 1 ist der
erste Träger 4a aufgesetzt, der insbesondere als Trä-
ger für das erste optische Element 2a dient. Auf dem
ersten Träger 4a und auf dem ersten optischen Ele-
ment 2a ist ein zweiter Träger 4b aufgesetzt, der zum
einen das erste optische Element 2a in seiner Posi-
tion fixiert und zum anderen als Träger für das zwei-
te optische Element 2b dient. Die beiden Träger 4a,
4b und die beiden optischen Elemente 2a, 2b sind
mit der Klammer 3, die wiederum unter dem Gehäu-
se 1b des Halbleiterbauelements 1 unterhakt, mit die-
sem mechanisch verbunden.

[0052] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 2A mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1A
im Wesentlichen überein.

[0053] In Fig. 2B ist eine Queransicht der Vorrich-
tung 10 des Ausführungsbeispiels der Fig. 2A darge-
stellt. Es ist gezeigt, dass die Klammer 3 beide Trä-
ger 4a, 4b und beide optischen Elemente 2a, 2b me-
chanisch miteinander verbindet, indem die Klammer
um die einzelnen Komponenten gemeinsam geführt
ist und diese miteinander verklemmt. Auf einer von
den optischen Elementen 2a, 2b abgewandten Seite
des Gehäuses 1b des Bauelements ist die Klammer
bereichsweise untergehakt, sodass die mechanische
Verbindung und insbesondere das Klemmen ermög-
licht wird.
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[0054] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 2B mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2A
im Wesentlichen überein.

[0055] In Fig. 3A ist eine Vorrichtung 10 gezeigt, die
sich gerade im Herstellungsverfahren befindet. Die
Vorrichtung weist ein Halbleiterbauelement 1 gemäß
den Fig. 1 beziehungsweise 2 auf. Auf dem Gehäu-
se 1b des Halbleiterbauelements 1 ist ein erster Trä-
ger 4a aufgesetzt, der als Träger für ein erstes opti-
sches Element 2a, beispielsweise eine Linse, dient.
Auf diesem ersten Träger 4a und dem ersten opti-
schen Element 2a ist ein zweiter Träger 4b aufge-
setzt, der als Träger für ein zweites optisches Ele-
ment 2b, beispielsweise ein Filterelement, dient. Die
Klammer 3 wird zum Verbinden der einzelnen Kom-
ponenten der Vorrichtung 10 von Seiten des zwei-
ten optischen Elements 2b auf die Komponenten auf-
gesetzt, entlang der Komponenten geführt und auf
der von den optischen Elementen 2a, 2b gegenüber-
liegenden Seite des Halbleiterbauelements 1 unter-
gehakt. So entsteht ein mechanisch miteinander be-
festigter Komponentenstapel mit folgender Reihen-
folge: Halbleiterbauelement 1, erster Träger 4a, ers-
tes optisches Element 2a, zweiter Träger 4b, zweites
optisches Element 2b. Der Komponentenaufbau der
Vorrichtung 10 des Ausführungsbeispiels der Fig. 3A
entspricht dabei dem Komponentenaufbau der Vor-
richtung des Ausführungsbeispiels der Fig. 2A.

[0056] Im Unterschied zu der Vorrichtung des Aus-
führungsbeispiels der Fig. 2A weist die Vorrichtung
10 des Ausführungsbeispiels der Fig. 3A Strukturen
zum Führen der Klammer 3 auf. Insbesondere sind
die Strukturen 3b an Seitenflächen des ersten und
zweiten Trägers 4a, 4b ausgebildet. Die an diesen
Trägern 4a, 4b integrierten Strukturen 3b erleichtern
vorteilhafterweise das Aufsetzen der Klammer 3 auf
die Vorrichtung. Insbesondere dienen die Strukturen
3b zum Spreizen der Klammer 3 beim Aufsetzen und
zusätzlich zum mechanischen Führen der Klammer 3
in Richtung Halbleiterbauelement 1.

[0057] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3A ist
die Klammer 3 noch nicht komplett über die einzel-
nen Komponenten der Vorrichtung 10 geführt, son-
dern befindet sich gerade im Verfahrensschritt des
Aufsetzens der Klammer 3 auf die einzelnen Kompo-
nenten der Vorrichtung 10.

[0058] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 3A mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2A
im Wesentlichen überein.

[0059] In Fig. 3B ist eine Queransicht der Vorrich-
tung 10 des Ausführungsbeispiels der Fig. 3A dar-
gestellt. Auch hier ist die Klammer 3 lediglich teilwei-
se auf die Komponenten der Vorrichtung 10 aufge-
setzt und befindet sich gerade im Verfahrensschritt
des Aufsetzens in Richtung des Bauelements. Die

Strukturen 3b zum Führen der Klammer 3 sind als
Vertiefung in dem ersten Träger 4a und dem zweiten
Träger 4b ausgebildet. Insbesondere ist jeweils ei-
ne Vertiefung an zwei sich gegenüberliegenden Sei-
tenflächen der Träger 4a, 4b ausgebildet. Die Vertie-
fungen führen jeweils entlang der Seitenflächen. Die
Struktur des ersten Trägers 4a geht dabei jeweils di-
rekt in die Struktur des zweiten Trägers 4b insbeson-
dere übergangslos über.

[0060] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 3B mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3A
im Wesentlichen überein.

[0061] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4A ist
eine Vorrichtung 10 gezeigt, die im Wesentlichen
mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2A überein-
stimmt. Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 2A weist die Vorrichtung 10 der Fig. 4A elas-
tische Elemente 5 auf, die zwischen dem Halbleiter-
bauelement 1, insbesondere dem Gehäuse 1b, und
dem ersten Träger 4a angeordnet sind. Das elas-
tische Element 5 ist beispielsweise ein O-Ring. O-
Ringe sind ringförmige Dichtungselemente. Aufgrund
der relativ einfachen Form sind O-Ringe industriell
leicht herstellbar. Vorzugsweise findet dazu Spritz-
gießen (Injection Moulding) Anwendung.

[0062] Das elastische Element 5 gleicht einen Spiel-
raum aus, der aufgrund von Toleranzen der einzelnen
verschiedenen Komponenten der Vorrichtung auftre-
ten können. Insbesondere unterliegen alle Kompo-
nenten der Vorrichtung Fertigungstoleranzen. Dem-
entsprechend muss die Klammer 3 in ihren Dimensio-
nen großzügig genug ausgelegt werden, sodass sie
bei den jeweils größten Toleranzen noch unter dem
Gehäuse 1b des Halbleiterbauelements 1 einhaken
kann. Dadurch kann jedoch bei den jeweils kleinsten
Toleranzen dieser Spielraum zwischen den verschie-
densten Komponenten entstehen, der durch die elas-
tischen Elemente 5 ausgeglichen wird.

[0063] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4A sind ins-
besondere zwei elastische Elemente 5, insbesonde-
re zwei O-Ringe, zwischen dem ersten Träger 4a und
dem Gehäuse 1b angeordnet, wobei die Anordnung
auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten der Vorrich-
tung 10 ausgebildet ist.

[0064] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 4A mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2A
im Wesentlichen überein.

[0065] In Fig. 4B ist eine Queransicht der Vorrich-
tung der Fig. 4A dargestellt. Auch hier sind die zwei
sich gegenüberliegenden elastischen Elemente 5 ge-
zeigt, die zwischen dem ersten Träger 4a und dem
Gehäuse 1b des Halbleiterbauelements angeordnet
sind.
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[0066] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 4B mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4A
im Wesentlichen überein.

[0067] Die Vorrichtung des Ausführungsbeispiels
der Fig. 5A unterscheidet sich von der Vorrichtung
des Ausführungsbeispiels der Fig. 2A dadurch, dass
die zwei optischen Elemente 2a, 2b in einem Träger
4 verbaut und auf dem Halbleiterbauelement 1 auf-
gesetzt sind. Vorliegend findet demnach lediglich ein
gemeinsamer Träger 4 Verwendung, der beide opti-
sche Elemente 2a, 2b trägt. Um dabei die einzelnen
optischen Elemente 2a, 2b zueinander zu fixieren,
sind an dem zweiten optischen Element 2b Struktu-
ren vorgesehen, die das erste optische Element 2a
in seiner Position fixiert. Die Klammer 3 befestigt die
beiden optischen Elemente 2a, 2b sowie den gemein-
samen Träger 4 mechanisch an dem Halbleiterbau-
element 1.

[0068] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 5A mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2A
im Wesentlichen überein.

[0069] In Fig. 5B ist eine Queransicht der Vorrich-
tung 10 des Ausführungsbeispiels der Fig. 5A darge-
stellt. Gezeigt sind dabei der gemeinsame Träger 4
und die beiden optischen Elemente 2a, 2b, die von
dem Träger 4 beide gemeinsam getragen werden.
Das zweite optische Element 2b weist dabei Verbin-
dungselemente auf, die das optische Element 2a fi-
xieren. Die Verbindungselemente dienen insbeson-
dere dazu, einen festen Abstand zwischen den opti-
schen Elementen 2a, 2b zu gewährleisten.

[0070] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 5B mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 5A
im Wesentlichen überein.

Patentansprüche

1.    Strahlungsemittierende Vorrichtung (10) mit
einem optoelektronischen Halbleiterbauelement (1)
und mit zumindest einem optischen Element (2, 2a,
2b), wobei
- das optische Element (2, 2a, 2b) dem Halbleiterbau-
element (1) in Abstrahlrichtung nachgeordnet ist,
- das optische Element (2, 2a, 2b) an dem Halblei-
terbauelement (1) mit einer Klammer (3) mechanisch
befestigt ist,
- die Klammer (3) auf einer dem optischen Element
(2, 2a, 2b) gegenüberliegenden Seite des Halbleiter-
bauelements (1) zum Befestigen untergehakt ist, und
- zwischen dem Halbleiterbauelement (1) und dem
optischen Element (2, 2a, 2b) ein Träger (4) angeord-
net ist, der zusammen mit dem optischen Element (2,
2a, 2b) mit der Klammer (3) an dem Halbleiterbauele-
ment (1) mechanisch befestigt ist.

2.    Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Klammer (3) in Abstrahlrichtung
des Halbleiterbauelements (1) eine Öffnung (3a) für
den Strahlungsaustritt aufweist.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei dem Halbleiterbauelement (1) in
Abstrahlrichtung eine Mehrzahl von optischen Ele-
menten (2, 2a, 2b) nachgeordnet ist, die übereinan-
der gestapelt sind und mit der Klammer (3) an dem
Halbleiterbauelement (1) mechanisch befestigt sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei zwischen
den optischen Elementen (2, 2a, 2b) jeweils ein wei-
terer Träger (4, 4a, 4b) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Mehr-
zahl von optischen Elementen (2, 2a, 2b) über den
Träger (4) gemeinsam an dem Halbleiterbauelement
(1) angeordnet ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der oder die Träger (4, 4a, 4b)
Strukturen (3b) zum Führen der Klammer (3) aufwei-
sen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Struk-
turen (3b) die Klammer (3) zusätzlich Spreizen.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei zwischen zumindest zwei Kompo-
nenten (1, 2, 2a, 2b, 4, 4a, 4b) der Vorrichtung (10)
zumindest ein elastisches Element (5) angeordnet ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei das elasti-
sche Element (5) ein O-Ring ist.

10.   Verfahren zum Herstellen einer strahlungse-
mittierenden Vorrichtung (10), die ein optoelektroni-
sches Halbleiterbauelement (1) und zumindest ein
optisches Element (2, 2a, 2b) umfasst, mit folgenden
Verfahrensschritten:
A) Bereitstellen des Halbleiterbauelements (1),
B) Nachordnen des optischen Elements (2, 2a, 2b)
dem Halbleiterbauelement (1) in Abstrahlrichtung,
und
C) mechanisches Befestigen des optischen Elements
(2, 2a, 2b) an dem Halbleiterbauelement (1) mit ei-
ner Klammer (3) wobei vor dem Verfahrensschritt B)
ein Träger (4, 4a, 4b) zum Tragen des optischen Ele-
ments (2, 2a, 2b) auf das Halbleiterbauelement (1)
aufgesetzt wird, wobei die Klammer (3) von Seiten
des optischen Elements (2, 2a, 2b) auf dieses aufge-
setzt, entlang des Trägers (4, 4a, 4b) und des Halblei-
terbauelements (1) geführt und auf der von dem opti-
schen Element (2, 2a, 2b) gegenüberliegenden Seite
des Halbleiterbauelements (1) untergehackt wird.

11.   Verfahren nach Anspruch 10, wobei im Ver-
fahrensschritt B) dem Halbleiterbauelement (1) in Ab-
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strahlrichtung eine Mehrzahl von optischen Elemen-
ten (2, 2a, 2b) nachgeordnet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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